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Richterliche Spezialisierung
auch im Presserecht erforderlich

16-mal „rechtsradikal‘‘, 9-mal „rechtsextrem‘‘,
24-mal „rechtsradikal‘‘ oder „rechtsextrem‘‘
und dreimal beides mit „und‘‘. Das ist das Er-
gebnis einer Recherche in meiner eigenen Da-
tenbank zum �ußerungsrecht, Teil Rechtspre-
chung. Dabei sind fr�he, prominente Entschei-
dungen des BVerfG, wie der Beschl. v. 29. 10.
1975 – Verfassungsschutzbericht und vom
11. 5. 1976 – Rechtsradikales Hetzblatt
(BVerfGE 40, 287 und BVerfGE 42, 143).
Auch f�nf verçffentlichte Entscheidungen
von Oberlandesgerichten befassen sich mit
der Frage, ob es zul�ssig ist, einen anderen als
„rechtsradikal‘‘ oder als „rechtsextrem‘‘ zu be-

zeichnen – je in verschiedenen Schat-
tierungen. Die j�ngste Entscheidung
des BVerfG zu diesem Bereich zeigt
aber leider, dass die Verçffentlichung
von beispielgebenden Entscheidun-
gen nicht immer Fr�chte tr�gt. Oder
wie kann es sein, dass zwei Gerichte
nur sehr ungen�gend in der Lage wa-
ren, die hierzu zu entscheidenden
Rechtsfragen �berzeugend zu disku-

tieren. Es war deshalb wohl kaum zu vermei-
den, dass das BVerfG beide Entscheidungen
aufhob und die Sache an das LG zur�ckverwies
(Beschl. v. 17. 9. 2012, K&R 2013, 35). Nat�r-
lich wird auch diese Entscheidung kritisiert:
Erh�lt Rufmord im Internet dadurch gr�nes
Licht? wird da im Internet bçse nachgefragt.
Aber: Soweit es sich von hier aus beurteilen
l�sst, trifft die Entscheidung des BVerfG den
Kern des Problems. Das LG bem�ht sich,
schl�gt sich prima vista wacker, liegt aber doch
leider schrecklich daneben. Das OLG macht
vieles besser. Das erwartet man ja nat�rlich
auch. Es handelt sich nicht um (unwahre) Tat-
sachenbehauptungen. Die Kette der Entschei-
dungen zu solchen Bezeichnungen (siehe am
Anfang) stellt manches klar. Das Ergebnis ei-
ner Abw�gung ist immer ein Streitpunkt. Die
Entscheidung des OLG ist leider nicht verçf-
fentlicht oder zug�nglich. Deshalb kann hier
nicht mehr dazu gesagt werden. Das Urteil
des LG enth�lt kein einziges Zitat. Es mag sein,
dass der Kammer Spezialliteratur nicht zur
Verf�gung stand (die Bibliothek sollte aller-
dings schon einiges an Zeitschriften und Lite-
ratur zum �ußerungsrecht eingestellt haben!).
Aber auch in Standardkommentaren findet
man sehr schnell die rechtlichen Ansatzpunkte
f�r die Entscheidung der Klage. Zur Abgren-
zung Tatsachenbehauptung/Meinungs�uße-
rung gen�gt ein Blick auf die wunderbare,
wenn auch knappe, Darstellung von Sprau im
Palandt (zu § 824 BGB). Was will ich damit

sagen: Pressesachen (dazu gehçren die �uße-
rungsrechtlichen Streitigkeiten, wenn sie çf-
fentliche �ußerungen betreffen) m�ssen kon-
zentriert werden. Ohne besondere Erfahrungen
fehlt hier das so genannte „Judiz‘‘. Dazu gehçrt
der Bauch. Und Kopf gegen Bauch ist der Kon-
flikt, der den Richter bewegt. Aber weder das
Eine noch das Andere kann ein Richter haben,
der alle paar Jahre eine �ußerungsrechtliche
Streitigkeit auf den Tisch bekommt. Nat�rlich
verçffentlicht kein Gericht alle seine Entschei-
dungen. Es gibt aber doch zu denken, dass jetzt
in meiner (privat erstellten, aber doch hoffent-
lich einigermaßen umfassenden) Datenbank

das LG nicht einmal vorkommt vor der gegen-
st�ndlichen Entscheidung) und dass das OLG
mit 9 Entscheidungen vertreten ist – aber mit
keiner, welche sich mit der rechtlichen Einord-
nung des Vorwurfs „rechtsradikal‘‘ o. �. be-
fasst. Bitte, bitte, liebe Pr�sidien der Gerichte,
schafft Spezialzust�ndigkeiten auch f�r Presse-
sachen und gebt Richtern die Mçglichkeit, sich
in dieses Gebiet einzuarbeiten. Es gibt Veran-
staltungen der Richterakademien in Trier und
Wustrau. Und es ist ganz klar: Ohne Speziali-
sierung ist es nicht mçglich, „richtige‘‘ Ent-
scheidungen in Pressesachen zu f�llen, was im-
mer hier „richtig‘‘ sein kann. Solche Spezialis-
ten kçnnen es sich auch leisten, Spezialzeit-
schriften laufend zu studieren – etwa Kommu-
nikation & Recht (K&R), oder Konkurrenz-
produkte. Auch sollte sie/er Spezialliteratur
auf dem Tisch stehen haben, nicht in die Biblio-
thek laufen m�ssen. Vielleicht kann ich ihr/
ihm hier ein klein wenig die Erkenntnis daf�r
wecken, dass auch ein erster Blick in Standard-
kommentare die Rechtskenntnis zu Spezialpro-
blemen çffnen kann. Sprau im Palandt habe ich
schon erw�hnt. Zum Trost: Das BVerfG ent-
scheidet zwar auf der Grundlage der von ihm
selbst kreierten „Beziehungstheorie‘‘, es be-
zieht auch die Beweiszug�nglichkeitstheorie
mit ein. Aber es greift auch – zur Bestimmung
des Begriffs der Meinung – auf seine Meinens-
theorie zur�ck – nicht gerade ein Highlight.
Und noch etwas zum Schluss: Die Justizver-
waltungen kçnnten das BVerfG in diesem Be-
reich nachhaltig entlasten, wenn sie die Beset-
zungen der Fachgerichte hierzu deutlich ver-
bessern w�rden. Die j�ngst vom Bayerischen
Richterverein verçffentlichten Zahlen zur Per-
sonalbedarfsberechnung (schçnes Wort) zei-
gen deprimierende Zahlen auf. So kann man
kein optimales Gerichtssystem schaffen. Und
die Justiz ist doch – so das richtige Selbstver-
st�ndnis der Ministerien – ein Dienstleistungs-
unternehmen.
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